
  

  
 

 Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter 

Tagesordnungspunkt 6 die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals vor. Das 
bisherige genehmigte Kapital läuft zum 13. Mai 2014 aus. Das neue genehmigte 
Kapital soll sich am Umfang des bisherigen genehmigten Kapitals orientieren. Unter 
Punkt 6 der Tagesordnung wird daher der Hauptversammlung die Schaffung eines 
neuen genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 35.200.000,00 durch Ausgabe 
von bis zu 35.200.000 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen vorgeschlagen (Genehmigtes Kapital). Allerdings soll die 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses für Kapitalerhöhungen gegen Bar- und 
Sacheinlagen auf insgesamt 20 % des Grundkapitals beschränkt sein. Mit dem 
vorgeschlagenen Genehmigten Kapital wird der Vorstand der HUGO BOSS AG  in 
einem angemessenen Rahmen in die Lage versetzt, die Eigenkapitalausstattung der 
HUGO BOSS AG gerade auch im Hinblick auf die vom Vorstand verfolgte 
strategische Weiterentwicklung des Konzerns und der gezielten Ausweitung der 
Geschäftsaktivitäten in dynamischen Märkten jederzeit den geschäftlichen 
Erfordernissen anzupassen und in den sich wandelnden Märkten im Interesse ihrer 
Aktionäre schnell und flexibel zu handeln. Dazu muss die Gesellschaft – unabhängig 
von konkreten Ausnutzungsplänen – stets über die notwendigen Instrumente der 
Kapitalbeschaffung verfügen. Da Entscheidungen über die Deckung eines 
Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, dass die 
Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen Hauptversammlungen 
abhängig ist. Mit dem Instrument des Genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber 
diesem Erfordernis Rechnung getragen. Gängige Anlässe für die Inanspruchnahme 
eines Genehmigten Kapitals sind die Stärkung der Eigenkapitalbasis und die 
Finanzierung von Beteiligungserwerben. Bei der Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die Akt ien können im 
Rahmen dieses gesetzlichen Bezugsrechts den Aktionären auch mittelbar gewährt 
werden gemäß § 186 Absatz 5 AktG, ohne dass es dazu einer expliziten 
Ermächtigung bedarf. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann jedoch in den 
nachfolgend erläuterten Fällen ausgeschlossen werden. 

 

 Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 
 Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, 

im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables 
Bezugsverhältnis darstellen zu können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts 
hinsichtlich des Spitzenbetrages würden insbesondere bei der Kapitalerhöhung um 
runde Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung 
des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die 
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.  

 
  

 Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Absatz 3 Satz 

4 AktG 
 Mit Zustimmung des Aufsichtsrates soll das Bezugsrecht ferner bei 

Barkapitalerhöhungen gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, 203 Abs. 2, 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG ausgeschlossen werden können. Diese Möglichkeit dient dem Interesse der 
Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen Ausgabekurses bei der Ausgabe 
der neuen Aktien. Die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, sich 



aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell und flexibel 
sowie kostengünstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der 
Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. Durch den 
Verzicht auf die zeit- und kostenaufwändige Abwicklung des Bezugsrechts können 
der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen sehr zeitnah 
gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen 
werden. Der Ausgabepreis, der möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien 
festgelegt werden soll, und damit das der Gesellschaft zufließende Geld für die 
neuen Aktien wird sich am Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien orientieren 
und den aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich, voraussichtlich nicht um mehr als 
3 %, jedenfalls aber nicht um mehr als 5 % unterschreiten. 

 
  Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 

ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener 
Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Absatz 3 Satz 
4 AktG erfolgt. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung 
dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes 
Rechnung getragen. Die Aktionäre haben auf Grund des börsenkursnahen 
Ausgabepreises der neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen Begrenzung der 
bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, ihre 
Beteiligungsquote durch Erwerb der erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen 
Bedingungen über die Börse aufrechtzuerhalten. Es ist daher sichergestellt, dass in 
Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG die 
Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt 
bleiben, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere 
Handlungsspielräume eröffnet werden. 

 

 Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen 
 Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrates ferner bei 

Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ausgeschlossen werden können. Damit wird 
der Vorstand in die Lage versetzt, Aktien der Gesellschaft in geeigneten Einzelfällen 
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen 
oder anderen Wirtschaftsgütern einzusetzen. So kann sich in Verhandlungen die 
Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien zu leisten. Die 
Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung anbieten zu können, ist 
insbesondere im internationalen Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte 
erforderlich und schafft den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten 
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen 
oder anderen Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend zu nutzen. Auch unter dem 
Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die Hingabe von Aktien 
sinnvoll sein. Die Ermächtigung ermöglicht der HUGO BOSS AG in geeigneten Fällen 
auch größere Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu erwerben, soweit 
dies im Interesse der HUGO BOSS AG und damit ihrer Aktionäre liegt. Der 
Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen 
Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen 
Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand wird bei der Festlegung der 
Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und ein angemessener Ausgabebetrag für 
die neuen Aktien erzielt wird. 

 



 Beschränkung des Gesamtumfangs bezugsrechtsfreier Kapitalerhöhungen 
 Die insgesamt unter den vorstehend erläuterten Ermächtigungen zum Ausschluss 

des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen sowohl gegen Bareinlagen, als auch gegen 
Sacheinlagen ausgegebenen Aktien dürfen 20 % des Grundkapitals weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer 
Ausnutzung überschreiten. Durch diese Kapitalgrenze wird der Gesamtumfang einer 
bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital beschränkt. 
Die Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen eine Verwässerung ihrer 
Beteiligungen abgesichert. 

 

 Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
 Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals bestehen derzeit nicht. Der 

Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch 
machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn es nach Einschätzung des Vorstands 
und des Aufsichtsrates im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.  

 
 Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung der 

Ermächtigung berichten. 


